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(54) Raketen- oder Strahltriebwerk mit Wärmeisolierte Schubdüse

(57) Ein Triebwerk, insbesondere Raketen- oder
Stautriebwerk weist zwischen der Schubdüse (2) und der

Außenstruktur (1) eine Wärmeisolierung (3, 4) auf, die
mit einer metallischen Außenummantelung (5) versehen
ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Schubtriebwerk mit einer Schubdüse und einer Brenn-
kammer, insbesondere ein Raketen- oder Stautriebwerk,
nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
[0002] Während bei Raketentriebwerken die durch
chemische Umsetzung freiwerdende Energie der Reak-
tionsprodukte mit Hilfe der an die Brennkammer an-
schließenden Schubdüse in Strömungsenergie umge-
wandelt wird, weisen Stautriebwerke eine Lufteintrittsöff-
nung in einer weitgehend zylinderförmigen Brennkam-
mer auf. In die Brennkammer des Triebwerks wird der
flüssige oder gasförmige Treibstoff eingeführt und über
einen Lufteinlauf mit Umgebungsluft vermischt. Durch
ein Stosswellensystem im Lufteinlauf erreicht die Luft bei
ausreichender Geschwindigkeit einen höheren Druck
und eine höhere Temperatur am Brennkammereintritt
gegenüber den Umgebungsbedingungen und kann so-
mit den Treibstoff abbrennen, sodass die heißen Ab-
brandprodukte in der Schubdüse expandiert werden kön-
nen, um den Schub zu erzeugen.
[0003] Das Stautriebwerk muss also von einem Start-
treibsatz auf Marschfluggeschwindigkeit beschleunigt
werden, um einen ausreichenden Schub und einen ho-
hen Verbrennungswirkungsgrad entwickeln zu können.
Sowohl für Raketen- als auch für Stautriebwerke ist es
notwendig, dass die Schubdüse am Hals während der
Marschphase nicht durch Erosion aufgeweitet wird und
die Düse extremen Temperaturen von deutlich über
2.000 °C bei einer Wirkdauer von einigen Minuten wider-
steht.
[0004] Zu diesem Zweck kommt eine erosions- und
wärmebeständige Schubdüse aus monolithischer oder
faserverstärkter Keramik zum Einsatz, wobei die metal-
lische Außenstruktur des Flugkörpers und die daran an-
geschlossenen elektronischen und mechanischen Steu-
er- und Regeleinrichtungen des Flugkörpers vor der
durch die Verbrennungsgase auf eine extrem hohe Tem-
peratur aufgeheizten Schubdüse über eine Dauer von
einigen Minuten zu schützen sind.
[0005] Eine Limitierung sowohl durch das maximale
Flugkörperkaliber als auch durch den erforderlichen
Halsdurchmesser der Schubdüse zur Erreichung der ge-
forderten Triebwerksleistung führt zu einem Bauraum
zwischen keramischer Schubdüse und metallischer Au-
ßenstruktur im Millimeterbereich. Aus diesem Grund
muss die Wärmeisolierung so optimiert sein, dass sie
unter Ausnutzung geringsten Volumens die Aufheizung
der Außenstruktur so weit reduziert, dass über die ge-
samte Marschflugphase die Funktion der Steuer- und
Regeleinrichtungen des Flugkörpers sowie die struktu-
relle Integrität der Flugkörperstruktur sichergestellt ist.
[0006] In Folge dieses notwendiger Weise volumen-
beschränkten Einbaus zwischen Schubdüse und Außen-
struktur bereitet es erhebliche Schwierigkeiten, die Wär-
meisolationsschicht so anzubringen, dass eine über ihre
gesamte Fläche gleichmäßig hohe Wärmeisolierung ge-

währleistet ist, also keine punktuellen Heizzonen, soge-
nannte "Hot Spots" auftreten. Auch kann die Wärmeiso-
lierschicht z.B. unter Tragflugbedingungen des Flugkör-
pers durch Vibrationen oder Scheuern beschädigt wer-
den.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Wärmeiso-
lierung der Schubdüse bereitzustellen, die bei dem vor-
gegebenen minimalen Bauraum eine Aufheizung der
metallischen Außenstruktur sicher verhindert.
[0008] Dies wird erfindungsgemäß mit dem im An-
spruch 1 gekennzeichneten Schubtriebwerk erreicht. In
den Unteransprüchen sind vorteilhafte Ausgestaltungen
der Erfindung angegeben.
[0009] Das erfindungsgemäße Schubtriebwerk wird
insbesondere durch ein Raketen- oder Stautriebwerk ge-
bildet. Der Raketentreibstoff kann fest oder flüssig sein,
und der Treibstoff des Stautriebwerks flüssig oder gas-
förmig. Die Brennkammer ist vorzugsweise weitgehend
zylinderförmig ausgebildet. Die Schubdüse besteht vor-
zugsweise aus hochtemperaturfestem keramischen Ma-
terial.
[0010] Als Wärmeisolierung wird im Wesentlichen eine
passiv arbeitende Hochtemperatur-Isolierung verwen-
det, also eine Wärmeisolierung, die im Gegensatz zu ei-
ner aktiven Isolierung den Wärmeübergang auf die Au-
ßenstruktur des Triebwerks nicht dadurch verhindert,
dass sie abgebaut wird. Die Außenstruktur des Trieb-
werks besteht, wie üblich, normalerweise aus Metall.
[0011] Nach der Erfindung ist die passiv arbeitende
Wärmeisolierung mit einer metallischen Außenumman-
telung versehen. Damit erfolgt eine Kammerung des
Wärmeisolationsmaterials, die einerseits zu einer we-
sentlichen Vereinfachung bei der Montage führt und zum
anderen eine sichere Positionierung des Wärmeisolati-
onsmaterials gewährleistet. Eine Verschiebung des Wär-
meisolationsmaterials z.B. durch Vibration beim Flug des
Flugkörpers ist damit verhindert.
[0012] Die metallische Außenummantelung kann aus
einem hitzebeständigen Stahl bestehen. Jedoch sind
auch andere metallische Werkstoffe einsetzbar, bei-
spielsweise Wolfram oder Molybdän bzw. Wolfram- oder
Molybdänlegierungen. Als hitzebeständiger Stahl wird
insbesondere Stahl mit einem hohen Nickelgehalt von
mindestens 15 Gew.-%, beispielsweise ein Stahl mit ca.
20 Gew.-% Nickel, ca. 25 Gew.-% Chrom und ca. 2 Gew.-
% Silizium verwendet. Geeignet sind z.B. auch Nickel-
Basis-Legierungen wie Inconel®.
[0013] Die metallische Außenummantelung weist we-
gen des begrenzten Bauraums und aus Gründen der
Massenreduzierung zwischen Schubdüse und Außen-
struktur eine möglichst geringe Schichtdicke auf. So soll-
te die Dicke der Außenummantelung nicht mehr als 0,5
mm betragen. Die metallische Außenummantelung wird
vorzugsweise durch eine Metallfolie gebildet. Da die Me-
tallfolien nach dem Einlegen der Wärmeisolierung in die
Metallfolie miteinander verschweißt werden, müssen die
Metallfolien eine gewisse Mindestdicke besitzen, um ge-
schweißt werden zu können. Die Mindestdicke der Me-
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tallfolie beträgt daher vorzugsweise 0,05 mm, insbeson-
dere 0,1 mm.
[0014] Die metallische Außenummantelung weist vor-
zugsweise eine Profilierung auf. Dadurch wird die Kon-
taktfläche und damit der Wärmeübergang durch Wärme-
leitung zwischen der metallischen Außenummantelung
und der Außenstruktur des Triebwerks reduziert. Die Pro-
filierung kann beispielsweise durch über die Außenum-
mantelung verteilte, z.B. durch Prägen der Metallfolie ge-
bildete vorstehende Noppen oder dergleichen Bereiche
gebildet sein, die sich an der Innenseite der Außenstruk-
tur abstützen. Außerhalb der Noppen oder dergleichen
vorspringende Bereiche, die die Außenstruktur berüh-
ren, wird damit zugleich eine Luftschicht zwischen Me-
tallfolie und Außenstruktur gebildet, die eine zusätzliche
Wärmeisolierung darstellt.
[0015] Da ein erheblicher Teil des Wärmeübergangs
durch Wärmestrahlung erfolgt, ist die metallische Auße-
nummantelung vorzugsweise verspiegelt. Dazu kann ei-
ne verspiegelte Metallfolie verwendet werden. Um die
Wärmestrahlung zu reflektieren, kann die Metallfolie bei-
spielsweise durch Polieren verspiegelt sein. Die Noppen
und dergleichen vorspringende Bereiche können dann
anschließend in die Metallfolie geprägt werden. Das Ver-
spiegeln kann jedoch beispielsweise auch durch Vergol-
den, Versilbern, Verchromen oder Vernickeln der Metall-
folie erfolgen.
[0016] Die Wärmeisolierung besteht vorzugsweise
aus mehreren schalenförmigen, d.h. im Querschnitt
kreisbogenförmigen Modulen, die die Schubdüse um-
schließen. Jedes Modul ist dabei mit einer metallischen
Außenummantelung versehen, die so ausgebildet ist,
wie vorstehend beschrieben. Dabei können als Module
zwei Halbschalen vorgesehen sein, oder z.B. drei Mo-
dule, die beispielsweise jeweils etwa 120 ° des Umfangs
der Schubdüse umschließen.
[0017] Durch die Modulbausweise wird die Montage
der erfindungsgemäßen Wärmeisolierung zusätzlich
vereinfacht. Dies gilt insbesondere für Schubdüsen, die
vom Düsenhals auch zum Brennraum hin, also in beide
Richtungen divergieren.
[0018] Um das Auftreten von hot Spots an den Stellen
zu verhindern, an denen benachbarte Module aneinan-
der stoßen, sind die Module an den Endabschnitten, an
denen sich zwei benachbarte Module berühren, verjüngt
ausgebildet. Damit können sich die Endabschnitte zwei-
er benachbarter Module überlappen, ohne dass Hot
Spots gebildet werden. Die Verjüngung an den Endab-
schnitten der Module kann stetig sein, ggf. aber auch
stufenförmig.
[0019] Die Wärmeisolierung weist vorzugsweise we-
nigstens eine Isolationsschicht aus einem mikroporösen
Dämmstoff auf, der eine passiv arbeitende Hochtempe-
ratur-Isolierung bildet. Mikroporöse Dämmstoffe sind im
Handel erhältlich, beispielsweise unter der Marke "Mini-
leit", und sind beispielsweise in DE 31 08 816 A1 be-
schrieben. Sie stellen einen Pressstoff dar, der aus ei-
nem mikroporösen Material beispielsweise porösen Ti-

tandioxid, Aluminiumoxid oder Siliziumdioxid und mine-
ralischen oder Keramikfasern gebildet wird. Das mikro-
poröse Material kann beispielsweise durch Flammenhy-
drolyse gewonnen werden. Der Gewichtsanteil der Fa-
sern an dem Pressstoff kann beispielsweise 10 bis 30 %
betragen. Die Fasern können eine Länge von mehr als
10 mm aufweisen. Außer in Form von Pressformkörpern
kann der mikroporöse Dämmstoff auch in Form von Plat-
ten oder Steppmatten eingesetzt werden.
[0020] Mikroporöse Dämmstoffe weisen eine extrem
niedrige Wärmleitfähigkeit unterhalb der Leitfähigkeit ru-
hender Luft im Bereich von Raumtemperatur bis 1.000
°C auf. Die extrem geringe Leitfähigkeit ist auf die äußerst
geringe Porengröße zurückzuführen, die kleiner als die
mittlere freie Weglänge der Stickstoff- und Sauerstoff-
moleküle der Luft ist, die etwa 0,1 Pm beträgt. Die
Schichtdicke des mikroporösen Dämmstoffs beträgt vor-
zugsweise mindestens 1 mm, insbesondere mindestens
2 mm.
[0021] Mikroporöse Dämmstoffe sind allerdings ge-
genüber mechanischer Biegebeanspruchung anfällig.
Durch eine Faserummantelung des mikroporösen
Dämmstoffs kann der Gefahr einer mechanischen Be-
schädigung entgegengetreten werden. Der mikroporöse
Dämmstoff ist daher vorzugsweise in ein Gewebe z.B.
aus Glas- oder Keramikfasern eingenäht, um die erfor-
derliche Flexibilität zu erhalten.
[0022] Allerdings unterliegen mikroporöse Dämmstof-
fe bei hohen Temperaturen von beispielsweise 1.100 °C
und mehr einer thermischen Schädigung. Um die ther-
mische Schädigungsrate zu reduzieren, ist erfindungs-
gemäß auf der Innenseite, also der der Schubdüse zu-
gewandten Seite der mikroporösen Dämmstoffschicht ei-
ne Schutzfolie und/oder ein textiles Flächengebilde aus
Keramikfasern und/oder KohlenstoffFasern zwischen
der mikroporösen Dämmstoffschicht und der Außenum-
mantelung angeordnet.
[0023] Die Schutzfolie kann eine Metallfolie, z.B. aus
Silber oder Gold sein, die bei hoher Temperatur schmilzt,
und/oder eine Graphitfolie, die sich bei hoher Temperatur
zersetzt. Sie schützt den mikroporösen Dämmstoff ins-
besondere im Falle des Versagens der Außenumman-
telung.
[0024] Das flexible Flächengebilde kann ein Gewebe,
Gewirke oder Vlies sein. Die Keramikfasern können bei-
spielsweise aus Glas, Titandioxid, Aluminiumoxid oder
Magnesiumoxid bestehen. Die Kohlenstofffasern kön-
nen aus den unterschiedlichsten Kohlenstoff- oder Gra-
phitwerkstoffen bestehen. Vorzugsweise wird ein Faser-
papier eingesetzt. Eine besonders wirksame Wärmeiso-
lierung wird erzielt, wenn die Schutzfolie zwischen dem
textilen Flächengebilde und der metallischen Außenum-
mantelung angeordnet ist. Die Metallfolie dient zugleich
zum Schutz gegen Wärmestrahlung. Das flexible, textile
Flächengebilde aus Keramikfasern wird bei hoher Tem-
peratur verglast, und, wenn es aus Kohlenstofffasern be-
steht, werden diese bei hoher Temperatur zersetzt.
[0025] Durch die Schutzfolie und das textile Flächen-
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gebilde wird damit der Wärmeübergang von der Schub-
düse zum mikroporösen Dämmstoff herabgesetzt und
der mikroporöse Dämmstoff so für einige Minuten vor
thermischer Schädigung geschützt.
[0026] Erfindungsgemäß wird also unter Ausnutzung
des vorgegebenen minimalen Bauraums zwischen
Schubdüse und Außenstruktur des Triebwerks die Auf-
heizung der Außenstruktur über ein Temperaturlimit hin-
aus bei einer Heizdauer von einigen Minuten verhindert.
Während der Marschflugphase des Flugkörpers geht da-
mit die Außenstruktur des Triebwerks im Düsenbereich
nicht über eine bestimmte Grenztemperatur hinaus, so-
dass die Funktionsfähigkeit elektromechanischer Bau-
teile des Flugkörpers nicht beeinträchtigt wird und kein
Festigkeitsabfall des Strukturwerkstoffs auftritt.
[0027] So wird bei einem Triebwerk, bei dem die Tem-
peratur der Verbrennungsgase deutlich über 2.500 °C
liegt, nach 120 Sekunden die Temperatur der metalli-
schen Außenstruktur auf lediglich 450 °C erhöht, wenn
erfindungsgemäß eine Außenummantelung aus einer
polierten, profilierten Stahlfolie und eine Wärmeisolie-
rung verwendet wird, die aus einer 2 mm dicken mikro-
porösen Dämmstoffschicht als äußerster Schicht, einem
Keramikfaservlies als Zwischenschicht und einer Gra-
phitfolie als der Schubdüse zugewandter, innerster
Schicht besteht.
[0028] Die Erfindung ist insbesondere zur Wärmeiso-
lierung der Außenstruktur im Bereich der Schubdüse be-
stimmt, jedoch auch zur Wärmeisolierung der Außen-
struktur im Bereich der Brennkammer geeignet.
[0029] Nachstehend ist die Erfindung anhand der bei-
gefügten Zeichnung beispielhaft näher erläutert. Darin
zeigen jeweils schematisch:

Figur 1 einen Längsschnitt durch die obere
Hälfte eines Triebwerks im Bereich der
Schubdüse;

Figur 2 einen Längsschnitt durch die Wärme-
isolierung zwischen Schubdüse und
Außenstruktur nach Figur 1 nach einer
ersten Ausführungsform der Erfindung;

Figur 3 einen Längsschnitt durch die Wärme-
isolierung zwischen Schubdüse und
Außenstruktur nach Figur 1 nach einer
zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung;

Figur 4 und 5 einen Querschnitt durch eine Wärme-
isolierung in Modulbauweise bzw. den
vergrößerten Ausschnitt A mit den sich
überlappenden Enden zweier Module.

[0030] Gemäß Figur 1 weist das Triebwerk eine me-
tallische Außenstruktur 1 und eine Schubdüse 2 aus Ke-
ramik auf. Zwischen der Schubdüse 2 und der Außen-
struktur 1 sind zwei Wärmeisolierungen 3 und 4 vorge-

sehen.
[0031] Die Wärmeisolierung 3 weist gemäß Figur 2 ei-
ne Außenummantelung 5 aus einer Metallfolie auf. Die
von der Metallfolie ummantelte Wärmeisolierung 3 be-
steht aus einer der Außenstruktur 1 des Triebwerks zu-
gewandten äußeren Schicht 6 aus einem mikroporösen
Dämmstoff mit einer gleichmäßigen Dicke von beispiels-
weise 2 mm und einer der Düse 2 zugewandten inneren
Schicht 7 aus einem textilen Flächengebilde aus Kera-
mikfasern, beispielsweise Keramikfaser-Papier. Die Dik-
ke der Schicht 7 nimmt vom Halsbereich 8 der Schub-
düse 2, wo die höchste Temperaturbelastung auftritt, in
Axialrichtung des Triebwerks in beiden Richtungen ab.
Dazu kann die Schicht 7 aus mehreren Einzellagen aus
Keramikfaser-Papier bestehen.
[0032] Bei der Ausführungsform nach Figur 3 ist ge-
genüber der nach Figur 2 noch eine Schutzfolie 9 an der
der Düse 2 zugewandten Seite der Keramikfaserschicht
7 vorgesehen.
[0033] Die Wärmeisolierung 4, die außerhalb des
Halsbereichs 8 der Schubdüse 2 liegt, kann in gleicher
Weise ausgebildet sein. Vorzugsweise weist jedoch die
Wärmeisolierung 3 im Halsbereich 8 den Schichtaufbau
nach Figur 3 und die Wärmeisolierung 4 den Schichtauf-
bau nach Figur 2 auf.
[0034] Gemäß Figur 4 besteht die Wärmeisolierung 3
aus drei Modulen 3a, 3b und 3c, die im Querschnitt kreis-
bogenförmig ausgebildet sind. Wie aus Figur 5 ersicht-
lich, sind die Endabschnitte 10, 11 der Module 3a und
3b verjüngt ausgebildet und überlappen einander.

Patentansprüche

1. Triebwerk mit einer Schubdüse (2), einer Brennkam-
mer und einer Wärmeisolierung (3, 4) zwischen der
Außenstruktur (1) und der Schubdüse (2) und/oder
der Brennkammer, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wärmeisolierung (3, 4) eine metallische
Außenummantelung (5) aufweist.

2. Triebwerk nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wärmeisolierung (3, 4) aus im
Querschnitt kreisbogenförmigen Modulen (3a, 3b
und 3c) besteht, die jeweils mit einer metallischen
Außenummantelung (5) versehen sind.

3. Triebwerk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Außenummantelung (5) ei-
ne Profilierung aufweist.

4. Triebwerk nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die metallische
Außenummantelung (5) verspiegelt ist.

5. Triebwerk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wärmeisolierung (3, 4) we-
nigstens eine Schicht (6) aus einem mikroporösen
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Dämmstoff aufweist.

6. Triebwerk nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mikroporöse Dämmstoffschicht
(6) mit einer Faserummantelung versehen ist.

7. Triebwerk nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen der mikroporösen
Dämmstoffschicht (6) und der metallischen Auße-
nummantelung (5) auf der Innenseite der mikropo-
rösen Dämmstoffschicht (6) eine Schicht (7) aus ei-
nem textilen Flächengebilde aus Keramik und/oder
Kohlenstofffasern angeordnet ist.

8. Triebwerk nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen der mikroporösen
Dämmstoffschicht (6) und der metallischen Auße-
nummantelung (5) auf der Innenseite der mikropo-
rösen Dämmstoffschicht (6) eine Schutzfolie (9) an-
geordnet ist.

9. Triebwerk nach Anspruch 7 und 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schutzfolie (9) zwischen
der Schicht (7) aus dem textilen Flächengebilde und
der metallischen Außenummantelung (5) angeord-
net ist.

10. Triebwerk nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Module (3a, 3b und 3c) sich ver-
jüngende Endabschnitte (10, 11) aufweisen und sich
die verjüngenden Endabschnitte (10, 11) zweier be-
nachbarter Module überlappen.

7 8 



EP 2 048 344 A2

6



EP 2 048 344 A2

7

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 3108816 A1 [0019]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

